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3)

Der  15.  Zivilsenat  des  Oberlandesgerichts  Hamm  hat  am 01.03.2005  afö d!e

sofortige  weitere  Beschwerde  der  Beteiligten  zu 1)  vom  16.04.2004  gegen den

Beschluss  der  9.Zivi1kammer  des  Landgerichts  Essen  vom 19.02.2004  durCh  den

Vorsitzenden  Richter  am  Oberlandesgericht  Dr. Gammelin  sowie  die  Richter am

Oberlandesgericht  Budde  und Tegenthoff

beschlossen:

Der  angefochtene  Beschluss  wird  aufgehoben.  Die Sache  wird zur erneuten

Behandlung  und  Entscheidung,  auch  über  die Kosten  des  Verfahrens  der

sofortigen  weiteren  Beschwerde,  an das  Landgericht  zurückverwiesen.

Der  Gegenstandswert  für  das  Vefahren  der  sofortigen  weiteren  Beschwerde

wird  auf  5.000  € festgesetzt.
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Gründe

i.)

Die Beteiligten  sind  Miteigentümer  der  Wohnungseigentümergemeinschafi

G - - - in Bottrop.  Die  Antragstellerin  ist Eigentümerin  einer

Wohnung  in der  ersten  Etage  rechts.  Die  Antragsgegner  betreiben  seit  Ende1999  in

den  unter  der  Wohnung  der  Antragstellerin  liegenden  Geschäftsräumen  ein Sonnen-

studio.  Zuvor  hatte  sich  dort  ein Fotostudio  befunden.  Das Sonnenstudio  hat  an

Wochentagen  von  7.45  Uhr  bis 23.00  Uhr,  an Samstagen  bis 22.00  Uhr  und an

Sonn-  und  Feiertagen  von  10.üü  Uhr  bis  22.00  Uhr  geöffnet.'Die  Räume  derAn-

tragsgegner  sind  in § 2 Nr. 2 der  für  die  Gemeinschaff  maßgeblichen  Teilungs-

erklärung  wie  folgt  beschrieben:  "Miteigentumsanteil  von  227/1000  verbunden  m!{

dem  Sondereigentum  an dem  im Aufteilungsplan  mit  Nr. 2 bezeichneten  nicht  zu

Wohnzwecken  dienenden  Räumen  im Erdgeschoss  (Ladenlokal)."

Die  Antragstellerin  fühlte  sich  von  Geräuschimmissionen,  die  von  dem  Sonnenstudio

nach ihrer  Meinung  ausgehen,  belästigt.  Sie bemängelte,  dass  Von den  Lüftungs-

anlagen  des  Sonnenstudios  Geräusche  ausgingen,  dass  sie  Trittschall  und Musik,

die  in dem  Sonnenstudio  während  der  Öffnungszeiten  gespielt  werde,  hore-

Nachdem  es  ihr  nicht  möglich  war,  innerhalb  der  Gemeinschaft  eine  außergericht-

liche  Lösung  des  Problems  zu erreichen,  stellte  die  Antragstellerin  beim  Amtsgericht

Bottrop den  Antrag,  den  Antragsgegnern  den  Betrieb  des  Sonnenstudios  ganz  zu

untersagen,  hilfsweise  zumindest  außerhalb  der  normalen  Ladenöffnungszeiten.  Das

AmtsgerichthateinGutachtendesSachverständigenDipl.Ing.HeribertT  zuder

Frage  eingeholt,  ob und in welchem  Umfang  Geräusche  auS dem  Sonnenstudio  der

Antragsgegner  in der  Wohnung  der  Antragstellerin  zu hören  seien.  Der  Gutachter

kam  in seinem  am 24.10.2001  erstellten  Gutachten  zu dem  Ergebnis,  dass  aufgrund

eines  gravierenden  technischen  Mangels  des  vorhandenen  Fliesenbodens  Körper-

schall  in die  Wände  geleitet  werde.  Aus  diesem  Grunde  komme  es zu einer

Geräuschmehrbelastung  in der  Wohnung  der  Antragste1lerin.

Das  Amtsgericht  hat  den  Antrag  der  Antragstellerin  mit  der  Begründung  zurück-

gewiesen,  sie  habe  keinen  Beweis  dafür  angetreten,  dass  die von ihr bemängelte
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Geräuschentwicklung  tatsächlich  nur  aus  dem  Sonnenstudio  stamme.  Darüberhinaus  sei  die  Teilungserklärung  auch  nicht  so zu verstehen,  dass  mit  dem  BegriffLadenlokal  der  Betrieb  eines  Sonnenstudios  nicht  zu vereinbaren  sei. Denn  daSandere  Ladenlokal  in der  Parterre  der  Wohnungseigentümergemeinschaff
 werde alSGaststätte  genutzt.

Dagegen  hat  sich  die  Antragstellerin  mit  der  sofortigen  Beschwerde  gewandt  Sie hatbehauptet,  durch  den  vom  Sonnenstudio  ausgehenden  Trittschall,  der  durch  dieDecken  und  Wände  übertragen  werde,  nach  wie  vor  beeinträchtigtzu  werden.  DieSmüsse  sie  nicht  dulden,  insbesondere,  da nach  der  Teilungserklärung  in der  unterihrer  Wohnung  befind1ichen  gewerbliche  Einheit  lediglich  ein Ladenlokal  betriebenwerden  düfe.  Unter  diesen  Begriff  falle  ein  Sonnenstudio  nicht.  Ein Ladenlokal  Seian bestimmte  Öffnungszeiten  gebunden.  Das  Sonnenstudio  hingegen  habe  wesent-lich  länger  in den  Abendstunden  geöffnet  und  werde  auch  am Sonntag  betrieben.

Die  Antragstel1erin  hat  beantragt,

den  Beschluss  des  Amtsgerichts  Bottrop  abzuändern  und den  Antragsgegnern
zu untersagen,  auf  dem  im Gemeinschaftseigentum

 stehenden  Grundstück
G'  - --  /in46236Bottrop,F)urstück

 Flur  ,Gemarkung
Bottrop,  das  entsprechend  der  Teilungserklärung  ausgewiesenen  Miteigen-tumsanteil  zu 2. Lage  Erdgeschoss  unten  rechts  befindliche  Ladenlokal,  alSSonnenstudio  zu nutzen  und nutzen  zu lassen,
hilfsweise  den  Antragsgegnern  zu untersagen,  auf  dem  am Gemeinschaffs-
eigentum  stehenden  Grundstück  G'

 r in 46236  Bottrop,Flurstück  i, Flur  . Gemarkung  Bottrop,  das  entsprechend  der  Teilungs-erklärung  ausgewiesene  Miteigentumsanteils  zu 2, Lage  Erdgeschoss  untenrechts  befindliche  Ladenlokal  außerhalb  a1lgemeinen  Ladensschlusszeiten  alsSonnenstudio  zu nutzen  und  nutzen  zu lassen.

Die  Antragsgegner  haben  beantragt,

die  Beschwerde  zurückzuweisen.
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In der  mündlichen  Verhandlung  vom  05. Juli  2002  haben  die Beteiligten  vor  der
Kammer  einen  Zwischenvergleich  geschlossen,  der  wie  fo1gt protokolliert  wurde:
,,1.)

Die  Antragsgegner  verpflichten  sich,  bis...  mit  Arbeiten  zu beginnen,  welchedie
unterZiffer3.3.desGutachtensdesSachverständigenTt

 avom24.10.2001fest-
gestellten  und  noch  festzustellenden  Schallbrücken  beseitigt  werden  und diese
Arbeiten  bis  zur  Beseitigung  zügig  durchzuführen.

2.)

Nach  Abschluss  der  Arbeiten  soll  der  Sachverständige  Ti  »' eine  erneute
Emissionsmessung  durchführen  und  eine  schrift1iche  Stellungnahme  Tertigen,  aus
der  hervorgeht,  ob sämtliche  Schallbrücken  beseitigt  sind.
3.)

Die  Beteiligte  sind  sich  darüber  einig,  dass  der  Unterlassungsanspruch  von  der  An-
tragstellerin  dann  nicht  mehr  geltend  gemacht  wird,  wenn  sich  der  Stellungnahme
des  Sachverständigen  ergibt,  dass  nach  Abschluss  derArbeiten  VOn dem  Sonnen-
studio  der  Antragsgegner  keine  höheren  Emissionen  mehr  ausgehen  als von einem
gÖwöhnlichen  Ladenlokal.

Der  Sachverständige  T« hat  am  24.06.2003  ein weiteres  Gutachten  zur  Frage  der
Lärmbelästigung  erstellt  in dem  er  zu dem  Ergebnis  kam,  dass  das  Sonnenstudio
nunmehr  die  Anforderungen  an den  Schallschutz,  die  für  solche  Räume  zu ste1len
seien,  erfülle.  Das  Landgericht  hat  den  Sachverständigen  zu seinem  Gutachten  er-
gänzend  angehört.  Sodann  hat  es die  sofortige  Beschwerde  mit  der  Begründung
zurückgewiesen,  dass  das  Sonnenstudio  nach  dem  Ergebnis  der  Beweisaufnahme
erhöhten  Lärmschutzanforderungen  entspreche.  Außerhalb  der  Ladenöffnungszeiten
werde  die  Antragstellerin  nach  den  Feststel1ungen  des  Sachverständigen  nicht  mehr
beeinträchtigt  als dies  bei  einer  Nutung  des  Teileigentums  als Wohnung  der  Fa1l sei.

Gegen  diese  Entscheidung  richtet  sich  die  sofortige  weitere  Beschwerde  der  Betei-
ligten  zu 1),  die  sie  durch  Schriftsat  ihres  VerfahrensbevoIImächtigten  hat  einlegen
lassen.
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ll.)

Die sofortige weitere Beschwerde  ist  nach  den  §§ 45  Abs.l,  43 AbS.1  WEG,  27, 29

FGG statthaff sowie  form-  und  fristgärecht  eingelegt.

Die Beschwerdebefugnis  der  Beteiligten  zu  1)  ergibt  sich  bereits  daraus,  dass  ihre

Erstbeschwerde  ohfü  Erfolg  geblieben  ist.

In der  Sache  ist die  sofortige  weitere  Beschwerde  begründet,  da die  Entscheidung

des Landgerichts  auf  einer  Verletzung  des  Rechts  beruht,  § 27 FGG.  Dies  führt  zur

Aufhebung  des  angefochtenen  Beschlusses  und der  Zurückverweisung  der  Sache.

In verfahrensrechtIicher  Hinsicht  ist das  Landgericht  zutreffend  von  einer  zulässigen

Erstbeschwerde  der Beteiligten  zu 1) ausgegangen.  In der  Sache  hält  die  land-

gerichtliche Entscheidung  der  rechtJichen  Prüfung  hingegen  nicht  stand.

Das Landgericht  hat einen  UnterIassungsanspnich  der  Beteiligten  zu 1) im Wesent-

lichen  mit der  Begründung  verneint,  dieser  setze  voraus,  dass  sich  aus  der  vom

Inhalt der  Teilungserklärung  abweichenden  Nutzung  eine  Beeinträchtigung  der  Be-

teiligten zu 1) ergebe.  Dies  lasse  sich  nach  der  Beseitigung  der  Schallbrücken  nicht

mehr  feststellen.  Der  Sachverständige  habe  festgestellt,  dass  keine  nennenswefte

Schallübertragung  mehr  stattfinde  und  das  Sonnenstudio  erhöhten  Schallanforde-

rungen  genüge.  Es  sei  daher  davon  auszugehen,  dass  die  Beteiligte  zu 1) durch  den

Betrieb  des Sonnenstudios  nunmehr  nicht  mehr  beeinträchtigt  sei,  als  durch  den  Be-

trieb des vorma1s  in den  Räumen  betriebenen  Fotoladens.  Nichts  anderes  gelte  hin-

SiChtliCh  deS  Betriebs  außerhalb  der  allgemeinen  Ladenöffnungszeiten.  Auch  wäh-

rend dieser  Zeit  seien  nach  den  Feststellungen  des  Sachverständigen  in der

Wohnung  der  Beteiligten  zu 1 ) lediglich  Geräusche  zu hören,  die hinter  denen

zurückblieben,  die  üblicherweise  aus  einer  Wohneinheit  dringen  würden.

Diese  Begründung  lässt  zunächst  nicht  erkennen,  ob das  Landgericht  allein  auf  den

gesetzlichen  Anspruch  aus  § 1ü04  BGB  i.Vm  § 15  Abs.3  WEG  abgestellt  oder  er-
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gänzend den Zwischenvergleich  vom  05.07.2002  in Betracht  gezogen  hat. Stellt man

allein auf den  gesetzlichen  Anspruch  ab,  so gilt  Folgendes:

NaChg 15Abs.3WEGkannjederWohnungseigentümereinenGebrauchderim

Sonder- oder  Teileigentum  stehenden  Gebäudeteile  und  des  gemeinschaftlichen

Eigentums  verlangen,  der  dem  Gesetz,  den  Vereinbarungen  und Beschlüssen  und,

soweit sich  hieraus  keine  Regelung  ergibt,  dem  Interesse  der  Gesamtheit  der  Woh-

nungseigentümer  nach  billigem  Ermessen  entspricht.  Nach  dieserVorschrift  istjeder

Wohnungseigentümerantragsbefugt  (KG  WE  1992,  286;  Weitnauer/Lüke,  WEG,

8. Aufl.,  § 15  Rdn.  42;  Staudinger/Kreuzer,  BGB,  12.  Aufl.,  § 15  WEG  Rdn-  134).

Jeder Wohnungseigentümer  kann  verlangen,  dass  das  Sondereigentum  der

Teilungserklärung  gemäß gebraucht wird und  die  Beseitigung  bzw.  Unterlassun!J  VOn

Nutzungsänderungen  und  -überschreitungen  geltend  machen  (Pick  in Bärmann/PiCk/

Merle,  WEG,  9. Aufl.,  § 15  Rdn.  30).

In der  Teilungserklärung  ist das  Teileigentum  der  Beteiligten  zu 2) als,,nicht  zu

Wohnzwecken  dienende  Räume  im Erdgeschoß  (Ladenlokal)"  bezeichnet  worden.

Welche  Art der  Nutzung  nach  der  in der  Teilungserklärung  enthaltenen  Zweck-

bestimmung  zulässig  ist, ist durch  Auslegung  der  Regelung  derTeiIungserkIärung

festzustellen,  die als Teil des  Grundbuchinhalts  derselbständigen  Auslegung  durCh

das Rechtsbeschwerdegericht  unterliegt.  Diese  Auslegung  hat  allein  nach  dem

objektiven  Sinn zu efolgen,  wie  er  sich  für  den  unbefangenen  Betrachter  als  nächst-
liegende  Bedeutung  aus  dem  Wortlaut  der  Teilungserklärung  ergibt  (vgl.  BGH  NJW
1998,  3713, 3714).  Entgegen  der  Auffassung  des  Amtsgerichts  kann  bei  der  Aus-

legung  daher  nicht  berücksichtigt  werden,  dass  auch  der  andere  in der  Anlage  VOr-

handene,,Laden"  nicht  bestimmungsgemäß  genutzt  wird.  Diese  Auslegung  fÜhft  h!er
-insoweit  in übereinstimmung  mit  dem  Landgericht-  vielmehr  zu dem  Ergebnis,  daSS

die gewäh1te Formulierung  nicht  bedeutet,  dass  in den  vorbezeichneten  Räumen

jede  außerhalb  eines  Wohnzwecks  liegende  Nutzung  verwirklicht  werden  kann.  Denn

die in § 2 der  Teilungserklärung  enthaltene  Bezeichnung  als Ladenlokal  ist in der

allgemeinen  Vorstellung  mit  bestimmten  Vorstellungen  hinsichtlich  der  Betriebs-

gestaltung,  u.a.  wesentlich  mit  der  Einha1tung  der  gesetzlichen  taüenoffnungszeiten

verbunden  (BayObLG  WuM  1996,  361f;  OLG  Hamburg  OLGR  2002,  357).  Bei  der

Teilungserklärung  handelt  es  sich  um eine  Zweckbestimmung  mit  Vereinbarungs-
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charakter gemäß § 5 Abs. 4, § IO Abs.  I Satz  2, § 15  Abs. 1 WEG  mit  der  Folgei

dass die Beteiligten  zu 2) der  sich  aus  der  Teilungserklärung  ergebenden  Nutzungs-

beschränkung  unterliegen.  Das  Teileigentum  darf  daher  grundsätzlich  zu keinem

anderen  Zweck  genutzt  werden.

Damit ist für die Beteiligten zu 2) als Sondereigentümern  allerdings  noch  nicht

bindend  festgelegt,  dass  die hier  in Rede  stehenden  Räumlichkeiten  ausschließlich

afs,,Laden"  genutzt  werden dürfen.  Denn  die  Zweckbestimmung  mit  Verein-

barungscharakter  ist nach  allgemeiner  Ansicht  dahin  auszulegen,  dass  nur  eine sol-

che Nutzung  der betreffenden  Räumlichkeiten  ausgeschlossen  sein  soll, von  der

stärkere Beeinträchtigungen  ausgehen  als  sie mit  der  Nutzung  entsprechend  dem in

der Teilungserklärung  festgelegten  Zweck  verbunden  sind (vgl.  Senat  FGPraX  2004,

12ff; KG NJW-RR 1995, 333,  334;  BayObLG  NJW-RR  1988,  141,  WuM  1991,  707:

DWE  1994,  153)-

Entgegen  der Auffassung,  die  offenbar  die  Vorinstanzen  vertreten  haben,  kommt  eS

in diesem  Zusammenhang  jedoch  nicht  darauf  an, ob der  konkrete  Betrieb,  der  alS

solcher  Veränderungen  unterliegen kann,  relevante  Beeinträchtigungen  verursacht.

Maßgebend  ist vielmehr  eine  typisierende  Betrachungsweise,  die  zwar  den  allgeme!-

nen Betriebszuschnitt,  nicht jedoch  den  konkreten  Betrieb  berücksichtigen  kann

(Senat  aaO; OLG Celle  NJOZ  2003,  2937;  OLG  Hamburg,  aaO  S.359;  BayObLG,

aaO). Ohne Berücksichtigung  des  Zwischenvergleichs  wäre  das  Hilfs-Begehren  der

Beteiligten  zu 1) hinsichtlich  der  Einhaltung  der  Ladenschlusszeiten  ohne  weiteres

begründet  gewesen. Hinsichtlich  des  Betriebs  während  der  allgemeinen  Laden-

öffnungszeiten  dürften die  bisherigen  Feststellungen,  die allein  auf  den  bauliChen

Schallschutz  abstellen,  unzureichend  sein.

Auf die gesetzlichen  Voraussetungen  eines  Beseitigungs-  bzw.  Unterlassungs-

anspruchs  kommt es allerdings  mit  Rücksicht  auf  den  Zwischenvergleich  nicht  mehr

an. Dieser enthät  in Ziffer  3 die  eigenständige  Regelung,  dass  die Beteiligte  Zu 1)

unter bestimmten  Voraussetzungen  von  der  Geltendmachung  ihres  (geSetzliChen)

Beseitigungs-  und UnterIassungsanspruchs  absieht  bzw.  absehen  muss.  Vorrangig

muss deshalb der Zwischenvergleich  im Hinblick  auf  die  Voraussetzungen  ausgelegt
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WerdBn, unter  denen der Anspruch  der Beteiligten  zu 1) nicht  mehr  durchsetzbar sein
soll. Insoweit  besteht hinsichtlich  des Vergleichsinhalts  keine  Einigkeit. Die Aus-

legungsnotwendigkeit  ergibt  sich  dabei schon aus dem Umstand,  dass das unter-

SChiedliche Verständnis  der  Beteiligten  unter Berücksichtigung  des  Wortlauts und der

erkennbaren  Zielsetzung  des  Vergleichs  jeweils  vertretbar  erscheint.

Soweit  es um einen  Beseitigungs-  und  UnterIassungsanspruch  im Allgemeinen,  also

(auch) während  der  allgemeinen  Ladenöffnungszeiten  geht,  lässt  Ziffer  3 des

Zwischenvergleichs  grundöätzIich  drei  Auslegungsvarianten  zu. Ausgehend  vom

weiteren  Inhalt  des  Vergleichs,  der  den  Beteiligten  zu 2) allein  die Beseitigung  der

erkannten  Schallbrücken  und dem  Sachverständigen  allein  die überprüfung  dieser

Maßnahme  ansinnt,  könnte  man  den  Vergleich  so verstehen,  dass  es für  eine  Dul-

dungspflicht  der  Beteiligten  zu I ) alleine  darauf  ankommen  soll,  dass  diese  bau-

technischen  Maßnahmen  erfolgreich  waren-  Ausgehend  vom  Wortlaut  der  Ziffer  3

des Vergleichs,  der  auf  die Emissionen  abstel1t,  kann  man  den  Vergleich  aber  auch

so verstehen,  dass  es  für  den  Anspruchsausschluss  allein  auf  den,,Lärmausgang"

des Sonnenstudios  ankommen  soll,  der  dann  allerdings  nicht  über  den  (der  DIN 4109

konformen)  Ausgangspegel  eines  Ladenlokals  hinausgehen  darf.  Legt  man  schließ-

lich den wesentlichen  Streitpunkt  des  Verfahrens  zugrunde,  ob nämlich  die Beteiligte

zu 1) hier konkret  mehr  als durch  den  Betrieb  eines  Ladenlokals  belastet  wird,  könnte

der Vergleich  nach  seinem  Zweck  auch  so verstanden  werden,  dass  es darauf  an-

kommen  sollte,  was  an Lärmeintrag  in der  Wohnung  der  Beteiligten  zu 1) zu

registrieren  ist. Die  Ergebnisse  der  beiden  letzten  Betrachtungsweisen  können  iden-

tisch sein, müssen  es aber  nicht,  etwa  wenn  der  bauliche  Lärmschutz  in derWoh-

nung der  Beteiligten  zu 1) Defizite  aufweist.

Unklar  und aus1egungsbedürftig  ist der  Vergleich  zudem  insoweit,  als er keine  klare

Regelung  enthält,  was  für  die  Ladenschlusszeiten  zu gelten  hat. Es liegt  auf  der

Hand, daSS Von einem,,Laden"  während  der  Ladenschlusszeiten  typischerweise

keine Geräusche  ausgehen  Man  kann  Ziffer  3 des  Zwischenvergleichs  allerdings

auch so verstehen,  dass  es zeitunabhängig  allein  aufeinen  Vergleich  des Be-

trieblärms  ankommen  soll.  Hierfür  könnte  jedenfalls  sprechen,  dass  allein  von der
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Beseitigung der Schaf(brücken  im Bereich  des  Sonnenstudios  bei  objektiver  Be-
trachtung keine  Verbesserung  des  Schallschutzes  auf  100%  erwartet  werden  konnte.

Die Auslegung  eines Vergleichs,  auch  eines,,Prozessvergleichs",ist  -jedenfallS
soweit materiell-rechtliche  Rechtsfolgen  in Frage  stehen-  Sache  des  TatrichterS
(BayObLG  NZM 1998,  773f; NJOZ  2003,  435f).  Verkenntdieserdie  Bedeutung  deS
Vergleichs,  die Notwendigkeit  der  Auslegung  oder  leidet  die  Auslegung  an Rechts-
fehlern, so kommt  eine Auslegung  durch  das  Rechtsbeschwerdegericht  nur  in Be-
tracht, wenn  keine  weiteren  Feststellungen  tatsächlicher  Art  zu treffen  sind.  Dies  ist
hier nicht  der Fall. Die Auslegung  des  Vergleichs  hat  gemäß  §§ 133,  157  BGB  den
übereinstimmenden  Willen der  Beteiligten  zu ermitteln.  Maßgebend  ist  danach  der
Erklärungsinhalt,  so wie ihn der jeweils  andere  unter  Berücksichtigung  aller  erkenn-
baren Umstände  des Einzelfalles  nach  Treu  und  Glauben  verstehen  durfte.  Dement-
sprechend ist der Inhalt der Erörterungen  in dem  Verhandlungstermin,  in welChem
der Vergleich  geschlossen  wurde, von  ganz  erheblicher  Bedeutung.  Da die  Beteilig-
ten diesen unterschiedlich  darste1fen, bedarf  es  hierzu  weiterer  tatsäch)icher  Fest-ste1lungen.

Da die angefochtene  Entscheidung  bereits aus  diesem  Grund  aufzuheben  und  die
Sache zurückzuverweisen  war, kommt  es  auf  die  Beweiswürdigung  des  Landgerich!s
hinsichtlich der  Aussagen  des Sachverständigen  nicht  an.  Von  daher  weist  der  Sena[ohne Bindungswirkung  nur  auf  Folgendes  hin:

Der Sachverständige  hat nachvollziehbar  dargelegt,  dass  die Räumlichkeiten  deS
Sonnenstudios den Lärmschutzanforderungen  entsprechen,  die  nach  der  DIN  4109
an Gasträume mit einem Betrieb nach  22 Uhr  zu ste1len  sind.  Diese  Aussage  ist  fÜrdie Entscheidung des Streits der Beteiligten  aber  nur  dann  ausreichend,  wenn  die
oben genannte  erste Auslegungsvariante  zuträfe,  der  Vergleich  also  so zu verstehen
wäre, dass es allein auf die Einhaltung  des  für  die  Betriebsräume  geltenden  bau-
technischen Lärmschutzstandards  ankommt.  In den  anderen  Auslegungsvarianten
käme es hingegen  darauf  an, ob die  Lärmemissionen  des  Betriebs  bzw.  die
Immissionen in den zu schützenden  Räumen  dem  entsprechen,  was  bei  einem  La-
dengeschä'lt  (vg1- Zeile 2 Tabelle  5 der  DIN  4109)  zulässig  wäre.  Hierzu  hat  der
Sachverständige  keine, jedenfal1s keine  aktenkundige,  klare  Aussage  getätigt.  Eine
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solche Feststellung wäre  nur  dann  entbehrlich,  wenn  feststände,  dass  die Einhaltung

der DIN 4109 auch  bei unterschiedlichen  Betriebsräumen  immer  zu demSelben

Schutniveau  führt.  Dies  mag  so sein,  lässt  sich  bislang  aber  weder  den Feststellun-

gen des Sachverständigen,  noch  dem  sonstigen  Akteninhalt  entnehmen.

Die Festsetzung des  Gegenstandswertes  beruht  auf  § 48 Abs.3  WEG.

Dr. Gammelin Budde Tegenthoff

Atxsgefertigt

€IÜS Oberrii;c!esgerichts !!.J
-d


